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Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Tommy Tabor (AfD)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/23659
vom 4. Juni 2020
über Berlin: Sommerschule, Sonnenschein – Was kann schöner sein?
___________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. In der Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 18.05.2020
wurde vom Angebot einer Sommerschule für Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 sowie Jugendliche
der Jahrgangsstufen 7,8 und 9 berichtet. Wie sollen diese Sommerschulen finanziert werden?

Zu 1.:

Für die Durchführung der Sommerschule 2020 (Sommer- und Herbstferien 2020)
stehen 6,0 Mio. Euro zur Verfügung.

2. Welche Kosten kalkuliert der Senat bei der Vergütung der Förderkräfte auf Honorarbasis, wenn zum
Zeitpunkt der Pressemitteilung geschätzt wurde, für die Sommerschule auf freiwilliger Basis bis zu
4800 Kinder und bis zu 8000 Jugendliche in kleinen Lerngruppen erreichen zu können?

Zu 2.:

Inzwischen sind die Planungen für die Sommerschule vorangeschritten und die An-
zahl der Plätze für Schülerinnen und Schüler hat sich verändert: Es können bis zu
8.000 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 7,8 und 9 sowie bis zu 3.344
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 teilnehmen.
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Die Förderkräfte der Sommerschule 2020 werden nach den Richtlinien des Rund-
schreibens der Senatsverwaltung für Finanzen IV Nr. 61/2019 vom 11. Oktober 2019
(RS IV Nr. 61_2019 Bandbreitenregelung - Anlage) bezahlt. Sie werden für die Dauer
der Sommerschule 2020 auf Honorarbasis beschäftigt.

3. Was kosten die externen Schulungskräfte, die die Förderkräfte über eine regionale Fortbildung qua-
lifizieren sollen? Wann soll diese Qualifizierung stattfinden und wie viele Stunden und Wochentage
sind dafür vorgesehen?

Zu 3.:

Es entstehen keine Kosten für Schulungskräfte, da die Qualifizierung von der Regio-
nalen Fortbildung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie angeboten
wird. Sie hat einen Umfang von sechs Stunden und bezieht sich ausschließlich auf
die Sommerschule für die Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 und auf Schülerinnen
und Schüler, die aus Willkommensklassen kommen. Die sechs Stunden verteilen
sich auf zwei Veranstaltungen à 3 Stunden, die sich auf mehrere Tage verteilen.

4. Welche zusätzlichen Kosten fallen für die Bezirke an?

Zu 4.:

Im Umfang von 600.000 Euro werden die Kosten der Bezirke für die tägliche Reini-
gung der Schulräume, die für die Sommerschule genutzt werden, übernommen.

Weiterhin können Kosten für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit
schweren Behinderungen entstehen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es nicht möglich,
die Kosten für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit schweren Behin-
derungen zu benennen, da die Anmeldezahlen noch nicht vorliegen. Da in den Zei-
ten des sogenannten „Lockdowns“ viele Beförderungsfahrten nicht stattfanden, ist
davon auszugehen, dass die bezirklichen Mittel für diese Beförderung nicht ausge-
schöpft wurden, so dass voraussichtlich keine zusätzlichen Mittel für die Beförderung
zur Sommerschule bereitgestellt werden müssen.

Diese Kosten entstehen nicht zusätzlich, sondern sind in den 6,0 Mio. Euro für das
Projekt enthalten, siehe Antwort zu Frage 1.

5. Welche freien Träger sollen die Sommerschule durchführen?

Zu 5.:

Die Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH setzt für die
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie die Sommerschule 2020 um. Da-
bei bezieht sie freie Träger mit ein, die bereits im Rahmen der ergänzenden Lernför-
derung oder bei der Durchführung von Praxisklassen mit Schulen kooperieren.
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6. Wie werden die Schulungsunternehmen ausgewählt?

Zu 6.:

Vgl. Antwort zur Frage 3.

7. Ist während der geplanten 15 Stunden Lernangebot pro Woche eine Versorgung mit Mittagessen
vorgesehen?

Zu 7.:

Während der 15 Stunden Lernangebot pro Woche ist keine Versorgung mit Mittages-
sen vorgesehen.

8. Ist für die Kinder eine Hort-Versorgung im Anschluss an den Unterricht in der Sommerschule ge-
plant?

Zu 8.:

Die Sommerschule sieht keine ergänzende Förderung und Betreuung vor. Sollten
aber Kinder von ihren Eltern für die Ferienbetreuung in den Schulen und für die
Sommerschule angemeldet worden sein, nehmen sie an beiden Angeboten teil.

9. Wenn die Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 bevorzugt in den Stammgrundschulen oder in Nach-
barschulen unterrichtet werden sollen, wie sieht die Planung für die Sommerschulen der Jugendlichen
aus?

Zu 9.:

In jedem Bezirk werden mehrere Schulstandorte für die Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 7 bis 9 ausgewählt, an denen die Sommerschule stattfindet.

10. Ist für die Sommerschule eine Überprüfung der Leistungen der Schüler geplant? Wenn ja, in wel-
cher Form sollen Leistungsnachweise erbracht oder Lernerfolge dokumentiert und an die eigentlichen
Klassenlehrer kommuniziert werden?

Zu 10.:

Lehrkräfte werden verpflichtend in die Durchführung der Sommerschulen einbezo-
gen, indem sie an der Vorbereitung sowie Nachbereitung mitwirken.
Nach den Sommer- und Herbstferien finden individuelle Auswertungsgespräche zu
den gelernten Inhalten statt. An diesen Gesprächen nehmen die Schülerinnen und
Schüler, die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, die Eltern und die Förderkräfte
der Sommerschule teil. Alle teilnehmenden Kinder und Jugendlichen führen ein Feri-
enlogbuch, in dem die Lernentwicklung altersgerecht dokumentiert wird. Die Schüle-
rinnen und Schüler erhalten ein Zertifikat, auf dem die Lerninhalte festgehalten wer-
den.
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11. Dürfen auch Schüler die Sommerschule besuchen, die keine Anspruchsberechtigten nach dem
Bildungs- und Teilhabegesetz sind und die keine Befreiung von der Zahlung des Eigenanteils bei
Lernmitteln haben?

Zu 11.:

Ja. Es können auch Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die aufgrund der Corona-
Pandemie in eine Problemlage geraten sind, die zur Verursachung eines Lernrück-
standes beigetragen hat. Das Angebot Sommerschule 2020 richtet sich darüber hin-
aus an Schülerinnen und Schüler, die von der Zahlung des Eigenanteils bei Lernmit-
teln befreit sowie Anspruchsberechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz
(BuT) sind und von den Lehrkräften für die Teilnahme an diesem Programm vorge-
schlagen werden. Bei der Auswahl der Schülerinnen und Schüler sollen die neu zu-
gewanderten Kinder und Jugendlichen besonders berücksichtigt werden.

12. Besteht die Möglichkeit, an der Sommerschule interessierte Schüler nach den Stichtagen 8. Juni
(Jahrgangstufen 1 und 2) bzw. 12. Juni (Jahrgangsstufen 7,8 und 9) nachzumelden?

Zu 12.:

Eine Nachmeldung ist für die Sommerschulangebote in den Sommerferien nur in
Einzelfällen möglich. Es können aber Schülerinnen und Schüler noch für die Herbst-
ferien angemeldet werden.

13. Da die Beantwortung dieser Schriftlichen Anfrage wahrscheinlich nach dem 12. Juni erfolgt: Wie
viele Schüler der verschiedenen Jahrgänge wurden für die Sommerschule 2020 an wie vielen Schulen
und in wie vielen Lerngruppen angemeldet?

Zu 13.:

Aus den allgemeinbildenden Schulen haben sich insgesamt 11.452 Schülerinnen
und Schüler für die Sommerschule 2020 angemeldet. Dabei sind noch nicht alle ein-
zelnen Nachmeldungen von Eltern berücksichtigt, die erst in den letzten Tagen er-
folgt sind. Für die Jahrgangsstufen 1 und 2 wurden 5 921 Kinder und für die Jahr-
gangsstufen 7 bis 9 haben sich 5.531 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Die
Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu Lerngruppen wird in der Woche bis zum
21. Juni 2020 erfolgen. Es werden voraussichtlich 733 Lerngruppen für die Jahr-
gangsstufen 1 und 2 sowie 685 Lerngruppen für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 gebildet
werden.

Von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ist keine Auswertung der
Anmeldungen nach Jahrgängen vorgesehen.

Berlin, den 24. Juni 2020

In Vertretung

Beate Stoffers
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie






